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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die Schweiz unterzeichnete im Oktober das Media-Abkommen mit der EU. Die
Teilnahme an der Filmförderung der EU steht unter der Voraussetzung, dass in der
Schweiz ab 2009 eine weitere Bestimmung der EU-Richtlinie „Fernsehen ohne
Grenzen“ zur Anwendung kommt. Dabei würden Webefenster ausländischer Sender nur
noch den Vorschriften ihres Herkunftslandes und nicht mehr dem Schweizerischen
Recht unterstehen. Dies hätte eine Lockerung der Werbebeschränkungen für
Alkoholika, Politik und Religion zur Folge und würde eine Revision des neuen Radio-
und Fernsehgesetzes erfordern. Beide Räte wiesen das Abkommen an den Bundesrat
zurück. Dieser soll es in der vorläufig geltenden Version anwenden und versuchen,
während der Übergangsfrist bessere Bedingungen auszuhandeln. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2007
ANDREA MOSIMANN

Der Bundesrat will das Radio und Fernsehgesetz revidieren und das
Alkoholwerbeverbot lockern. Eine entsprechende Vorlage hat er im November
verabschiedet. Auslöser dafür war die Teilnahme am EU-Filmförderprogramm „Media“,
welche die Schweiz verpflichtet, die EU-Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“
anzuwenden. Diese sieht vor, dass ausländische Fernsehveranstalter auch in nationalen
Werbefenstern für Alkohol, Politik und Religion werben dürfen. Im Auftrag des
Parlaments führte der Bundesrat mit der EU Nachverhandlungen über diese
Werbebestimmungen. Er konnte dabei erreichen, dass die Schweiz strengere
Werberegelungen aufrechterhalten darf, wenn sie verhältnismässig, nicht
diskriminierend und im öffentlichen Interesse sind. Die Werbeverbote für Spirituosen,
Alcopops, Religion und Politik können damit wohl aufrechterhalten werden. Bei Bier
und Wein dürfte dies hingegen nicht gelingen, weil lokale Fernsehveranstalter in der
Schweiz bereits für solche Getränke werben dürfen. Um gleich lange Spiesse zu
schaffen, will der Bundesrat daher alle Schweizer Fernsehveranstalter für Bier und Wein
werben lassen – also auch die nationalen und sprachregionalen Sender. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2008
ANDREA MOSIMANN

2009 hatte das Parlament darüber zu entscheiden, ob das Werbeverbot für leichte
Alkoholika auf den nationalen Fernsehsendern aufgehoben werden soll. Der Bundesrat
hatte Ende 2008 eine entsprechende Vorlage zur Änderung des Radio- und
Fernsehgesetzes präsentiert. Grund für die Änderung ist die Teilnahme der Schweiz am
EU-Filmförderungsprogramm MEDIA, für welche die Übernahme des so genannten
Herkunftsprinzips bei der Fernsehwerbung eine Bedingung ist. Dies bedeutet, dass die
auf die Schweiz ausgerichtete Werbung von Sendern mit Sitz in der EU von der EU-
Gesetzgebung geregelt wird und nicht mehr von der Schweiz. Die Schweiz hatte jedoch
bis jetzt strengere Regeln für Werbefenster als die EU, so verbot sie den nationalen und
den ausländischen TV-Sendern (jedoch nicht den regionalen und lokalen Sendern),
Werbung für Bier und Wein auszustrahlen. Werbung für hochprozentige alkoholische
Getränke und Werbung mit politischen oder religiösen Inhalten ist in der Schweiz allen
Sendern verboten. 2007 war das MEDIA-Abkommen vom Parlament an den Bundesrat
zurückgewiesen worden. Der Bundesrat musste Nachverhandlungen mit der EU führen,
die es der Schweiz erlauben sollten, weiterhin eine strengere Gesetzgebung als die EU
durchzusetzen. Das MEDIA-Abkommen wurde währenddessen provisorisch
weitergeführt. Erreicht wurde eine Regelung, die der Schweiz eine strengere
Gesetzgebung erlaubt, wenn eine solche im öffentlichen Interesse, verhältnismässig
und nicht diskriminierend ist. Für das Werbeverbot betreffend leichte Alkoholika ist das
jedoch nicht der Fall, da regionale Sender in der Schweiz für Bier und Wein bereits
werben dürfen. Da die Schweiz dieses diskriminierende Verbot gegenüber den
ausländischen Sendern nicht mehr durchsetzen könnte, schlug der Bundesrat vor, das
Verbot der Werbung für Bier und Wein auch gegenüber der SRG aufzuheben. Ansonsten
würden die Schweizer Sender benachteiligt und Werbegelder könnten an ausländische
Sender abfliessen. Der Ständerat stellte sich gegen den Vorschlag des Bundesrates und
befürwortete stattdessen ein totales Alkoholwerbeverbot für alle Sender. Argumentiert
wurde mit dem Jugendschutz. Der Nationalrat unterstützte dagegen die vom Bundesrat
vorgeschlagene Änderung. Die Räte wurden sich in der Differenzbereinigung nicht einig,
so dass eine Einigungskonferenz nötig wurde. Diese beantragte mit 13 zu 12 Stimmen,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2009
SABINE HOHL
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die Werbung für leichte Alkoholika zu erlauben. Beide Räte stimmten diesem Antrag zu
und passten das Radio- und Fernsehgesetz somit entsprechend an. 3

Die Referendumsfrist zur Abänderung des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) im Sinn
des MEDIA-Abkommens Schweiz–EG zur Filmförderung lief im Januar des Berichtjahrs
ab. Das geänderte RTVG trat damit zusammen mit dem Bundesbeschluss zur
„Finanzierung der Teilnahme der Schweiz am EG-Programm MEDIA für die Jahre
2010–2013“ vom Mai 2010 in Kraft. Damit wurde Werbung für leichte Alkoholika auf
öffentlichen TV-Kanälen zugelassen. Zusätzlich zur im Vergleich mit der EU strengeren
Gesetzgebung für Alkoholwerbung, auferlegten sich die SRG-Sender eine
Selbstbeschränkung, die mit Ausnahme von Bierwerbung bei der Übertragung grosser
Sportveranstaltungen vor 20h00 keine Alkoholwerbung zulässt. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.07.2010
SUZANNE SCHÄR

In seiner Botschaft zum Massnahmenpaket zur Medienförderung beantragte der
Bundesrat ein Postulat der KVF-NR, das die Prüfung der Schaffung einer unabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verlangte, zur Abschreibung. Der
Vernehmlassungsentwurf zum geplanten neuen Mediengesetz hätte die Schaffung einer
unabhängigen Aufsichts- und Regulierungsbehörde beinhaltet, diese Massnahme sei in
der Vernehmlassung jedoch kritisch beurteilt worden. Vom Tisch sei diese Forderung
allerdings nicht: Sollte es zu einer Zusammenarbeit mit der EU im Rahmen des neuen
Programms «Kreatives Europa» (2021–2027) kommen, müsste die Schaffung einer
solchen Instanz erneut geprüft werden, da die EU ihren Mitgliedstaaten eine
unabhängige Aufsichtsbehörde im Bereich der audiovisuellen Mediendienste
vorschreibe. 5

POSTULAT
DATUM: 29.04.2020
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der Debatte des Bundesratsgeschäfts «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» stimmte der Nationalrat im März 2021 dem Antrag des Bundesrates zu, das
Postulat «Unabhängige Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen» abzuschreiben. 6

POSTULAT
DATUM: 02.03.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Presse

Die parlamentarische Initiative „Medien und Demokratie“ wurde in der Frühlingssession
des Nationalrates definitiv abgelehnt. Die Initiative hatte die Einführung eines neuen
Verfassungsartikels zum Ziel, der die Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Medien
gewährleisten sollte. Stattdessen überwies der Nationalrat die vom Ständerat im Vorjahr
gebilligte Motion (Mo. 04.3433) ebenfalls, die eine Presseförderung mittels Beteiligung
an den Verteilungskosten anstrebt. Die schweizerische Presseförderung wurde auch
seitens der Europäischen Union kritisch beäugt. Ausländische Zeitungen müssen den
vollen Posttarif bezahlen gegenüber einem subventionierten Tarif für Schweizer
Publikationen. Dies stellt laut der Europäischen Kommission eine Diskriminierung dar. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.10.2005
CHRISTIANE ZWAHLEN

Medienpolitische Grundfragen

Um der veränderten Medienwelt Rechnung zu tragen, leitete der Bundesrat dem
Parlament eine Revision des Medienstraf- und Verfahrensrechts im Strafgesetzbuch
und im Militärstrafgesetz zu. Die geltenden strafrechtlichen Vorschriften über die
Medien wurden seit 1942 nicht mehr grundlegend revidiert und sollen auf Radio,
Fernsehen und die weiteren elektronischen Medien ausgeweitet werden. Neu sollen
Medienschaffende ein beschränktes Zeugnisverweigerungsrecht erhalten. Der
vorgeschlagene Artikel 27bis StGB sieht vor, dass gegen Medienschaffende keine Strafen
oder prozessuale Zwangsmassnahmen verhängt werden dürfen, wenn diese
beispielsweise über die Identität eines Autors oder über Quellen und Inhalt ihrer
Informationen keine Auskunft geben wollen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn das
Interesse am Quellenschutz das Interesse der Strafverfolgung überwiegt. Dies
abzuschätzen soll Sache des Richters sein, wobei der Revisionsentwurf Leitplanken
festlegt. Vorrang hätte der Quellenschutz, wenn eine Übertretung auch mit anderen
Mitteln als der Zeugenaussage eines Journalisten aufgedeckt werden kann. Dasselbe
gilt, wenn das geforderte Zeugnis anderem dienen soll als der unmittelbaren Aufklärung
eines Delikts. Dagegen überwiegt das Strafverfolgungsinteresse, wenn das Zeugnis zur
Rettung eines Menschenlebens erforderlich ist, oder wenn ohne die Aussage eines

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.1996
EVA MÜLLER
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Medienschaffenden ein Tötungsdelikt oder ein anderes schweres Verbrechen nicht
aufgeklärt oder der mutmassliche Täter nicht gefasst werden kann. Gleichzeitig will der
Bundesrat weitere Bestimmungen im Medienstrafrecht anpassen. So soll der
verantwortliche Redaktor nur noch für eigenes Verschulden haften; eine Übernahme
der Schuld des nicht belangbaren Autors findet dagegen nicht mehr statt. Weiter soll
die umstrittene Strafvorschrift über die Veröffentlichung amtlich geheimer
Handlungen (Art. 293 StGB) ersatzlos aufgehoben werden. Wichtige staatliche und
militärische Geheimnisse bleiben jedoch weiterhin vor einer Weiterverbreitung in den
Medien geschützt. In seiner Begründung bezeichnete es der Bundesrat als unbillig, dass
der Journalist, der vertrauliche Informationen veröffentlicht, bestraft wird, während
der Beamte oder Behördenvertreter, der ihm die Publikation ermöglicht hat,
regelmässig straflos ausgeht, da seine Identität nicht ermittelt werden kann. Anstelle
der bisherigen Gleichstellung von Landesverrat und der unerlaubten Veröffentlichung
bestimmter Geheimnisse durch ein Medium schlägt der Revisionsentwurf eine
differenzierte Beurteilung der Geheimnisverletzungen vor. 8

In der Frühlingssession kam die Revision des Medienstraf- und Verfahrensrechts ins
Parlament. Deren Beratung fand unter dem Eindruck von zwei Vorfällen statt. Einerseits
dem Fall Jagmetti: Die "SonntagsZeitung" hatte im Januar aus einer vertraulichen
Lageanalyse über die Forderungen jüdischer Organisationen im Zusammenhang mit den
Holocaust-Geldern von US-Botschafter Carlo Jagmetti zitiert, worauf dieser zurücktrat.
Der Fall Jagmetti führte im bürgerlichen Lager teilweise zu einem Meinungsumschwung
in Richtung Disziplinierung der Medien. Andererseits wurde Ende Februar publik, dass
die Bundesanwaltschaft, nachdem im letzten Jahr ein erster Fall bekannt geworden war,
in zwei weiteren Fällen - bei "Facts" und beim "Bund" - Telefonüberwachungen
vorgenommen hatte, um Indiskretionen in den Reihen der Verwaltung auf die Spur zu
kommen. Die Medienschaffenden reagierten empört.

Der Nationalrat entschied sich als Erstrat für ein restriktives Medienstrafrecht. In der
Kernfrage des Quellenschutzes folgte er dem bundesrätlichen Konzept und entschied,
dass es Sache der Gerichte sein soll, ob das Zeugnisverweigerungsrecht gewährt wird,
oder ob die Interessen der Strafjustiz vorgehen. Ein von der Mehrheit seiner
vorberatenden Rechtskommission und der Ratslinken vorgeschlagenes generelles
Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende, das nur unter bestimmten
Voraussetzungen, etwa wenn es um ein schweres Verbrechen geht, aufgehoben werden
könnte, lehnte er mit 84 zu 67 Stimmen ab. Um ein Haar hätte dagegen ein Antrag
Vallender (fdp, AR) auf Streichung Erfolg gehabt; die Votantin argumentierte, dass die
Verfassungsgrundlage für ein Zeugnisverweigerungsrecht fehle. Gegen den Willen des
Bundesrates und der Kommissionsmehrheit lehnte eine bürgerliche Ratsmehrheit mit
74 zu 64 Stimmen ausserdem die Streichung der umstrittenen Strafvorschrift über die
Veröffentlichung amtlich geheimer Verhandlungen ab. Vergeblich wiesen
Bundespräsident Koller und die Linke darauf hin, dass diese Strafnorm bereits heute
keine Wirkung habe und dass der indiskrete Beamte, nicht der Journalist zu bestrafen
sei. Mit 75 zu 49 Stimmen lehnte es der Nationalrat ausserdem ab, die Anwendung des
Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in bezug auf Journalisten
aufzuheben. Eine Kommissionsmehrheit hatte vorgeschlagen, das Gesetz auf
Medienschaffende nicht anzuwenden, wenn diese nicht mit Wettbewerbsabsicht
gehandelt haben. Mit 75 zu 37 Stimmen, gegen den Willen der Fraktionen von SP und
GPS, hiess der Rat die Revision schliesslich gut. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.1997
EVA MÜLLER

Im Gegensatz zum Nationalrat und zum Bundesrat erweiterte der Ständerat das
Zeugnisverweigerungsrecht für Medienschaffende. Mit 20 zu 13 Stimmen folgte er
einem Antrag Zimmerli (svp, BE), der ein absolutes Redaktionsgeheimnis festschreiben
wollte, das nur in zwei Situationen durchbrochen werden kann. Erstens, wenn dadurch
eine Person aus einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben gerettet werden kann,
oder zweitens, wenn ohne das Zeugnis ein Tötungsdelikt oder ein anderes, mit einer
Mindeststrafe von drei Jahren Zuchthaus bedrohtes Verbrechen nicht aufgeklärt
werden kann. Das gilt für zehn Straftatbestände. Bundespräsident Koller bedauerte,
dass mit dieser Regelung neuere Tatbestände wie das organisierte Verbrechen oder
Geldwäscherei nicht abgedeckt wären. In bezug auf die Veröffentlichung von amtlich
geheimen Dokumenten folgte der Ständerat der restriktiven Linie des Nationalrates
und beschloss - jedoch knapp, mit 16 zu 15 Stimmen - dass diese weiterhin strafbar
bleiben soll. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.1997
EVA MÜLLER
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In der Differenzbereinigung fasste der Nationalrat das Zeugnisverweigerungsrecht
wieder etwas enger. Von seiner ursprünglichen Position, die Interessenabwägung
zwischen Quellenschutz und Strafverfolgung dem Ermessen des Richters zu überlassen,
kam er ab und erweiterte auf Anregung von Rolf Engler (cvp, AI) den vom Ständerat
beschlossenen Ausnahmekatalog vom Zeugnisverweigerungsrecht auf 21 Tatbestände.
Neben den Gewaltdelikten listete er abschliessend unter anderem harte Pornographie,
Pädophilie, Geldwäscherei, Korruption und die organisierte Kriminalität auf. Der
Ständerat fügte diesem noch Fälle von schwerem Drogenhandel an, was auch die
Zustimmung des Nationalrates fand. Insgesamt müssen Journalisten ihre Quellen damit
bei 22 Strafrechts-Tatbeständen offenlegen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1997
EVA MÜLLER

Neue Medien

Bundespolizei, Provider und betroffene Bundesämter setzten angesichts der
rechtlichen Unsicherheiten, die sich im Zusammenhang mit der Sperrung von
rassistischen und pornographischen Websites ergaben, eine Kontaktgruppe „Zugang
zu strafbaren Inhalten im Internet“ ein. Denn trotz dem 1998 in Kraft getretenen neuen
Medienstrafrecht standen noch zahlreiche Fragen offen. So sollte die Gruppe nach
Lösungen suchen zwischen einer generellen Sperrung gewisser Websites – was einer
staatlichen Vorzensur gleichkäme – und einem Delegieren der Überprüfung
entsprechender Sites an die Provider – was diesen strafrechtliche
Überprüfungssaufgaben auferlegen würde. Besonders umstritten war, ob Provider nur
für Websites verantwortlich sind, die auf ihren Servern abgespeichert werden, oder
auch für solche, zu denen sie nur den Zugang verschaffen. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Ständerat überwies in der Sommersession die Motion Schweiger (fdp, ZG), welche
Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Schutz der Kinder auf
elektronischen Netzwerken fordert. In der Wintersession wurde im Nationalrat überdies
die Motion Hochreutener (cvp, BE; 06.3554) gutgeheissen, die den Bundesrat
auffordert, die Massnahmen gegen Internetpornographie, die er aufgrund der Motion
Schweiger treffen wird, auch für Gewaltdarstellungen vorzusehen. 13

MOTION
DATUM: 20.12.2006
ANDREA MOSIMANN

Kinder sollen künftig besser vor harter Pornografie im Internet geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken an. Dabei
folgte er dem Antrag des Bundesrates, für einen Teil der Massnahmenvorschläge
lediglich einen Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Ständerat stimmte dieser Änderung in
der Wintersession zu und hiess auch die Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554)
gut, welche fordert, die gegen Internetpornographie getroffenen Massnahmen auch für
Gewaltdarstellungen vorzusehen. 14

MOTION
DATUM: 11.12.2007
ANDREA MOSIMANN

Le Conseil fédéral a présenté la nouvelle « Stratégie Suisse numérique ». Cette
stratégie doit permettre à la Suisse de tirer avantage de la numérisation. Grâce à un
développement dynamique en tant qu'économie publique novatrice, les habitantes et
habitants du pays devraient pouvoir bénéficier des meilleures technologies dans divers
domaines. Pour cela, il est nécessaire que l'État mette en place les meilleures
conditions-cadres possibles, explique le Conseil fédéral dans son communiqué de
presse. Ainsi, la « Stratégie Suisse numérique » est une stratégie faîtière, qui fixe
différentes priorités et réunit plusieurs acteurs – des autorités à l'économie en passant
par les milieux scientifiques et la société civile. Dans le cadre de la stratégie, le Conseil
fédéral a déjà approuvé trois projets. Premièrement, le DEFR a été chargé d'analyser les
conséquences de la numérisation pour l'économie helvétique. Deuxièmement, le
DETEC devra présenter une vue d'ensemble de l'accès, du traitement et de la sécurité
des données à la Confédération. Il s'agira ensuite de mettre en œuvre une politique de
données adaptée, afin « d'exploiter pleinement le potentiel de l'accroissement de la
collecte et du traitement des données ». Troisièmement, des échanges devront être
institués avec l'UE afin d'exploiter les chances offertes par un marché du numérique
unique renforcé au niveau européen. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.04.2016
MATHIAS BUCHWALDER
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